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Berufliche Fremdsprachenkenntnisse zertifizieren 
lassen
Sie möchten Ihre beruflichen Fremdsprachenkenntnisse zertifizieren lassen? Erfahren Sie 
hier mehr. 

Basisinformationen

Das KMK-Fremdsprachenzertifikat ist ein bundesweit einheitlich geregeltes Zertifikat zum 
Nachweis berufsbezogener Fremdsprachenkenntnisse. Eine besondere Stärke liegt in der 
optimalen Anpassung an die fachbezogenen Bedürfnisse der Schüler:innen, 
Auszubildenden und Ausbildungsbetriebe. Die Prüfungen werden in Anlehnung an die 
fremdsprachigen Anforderungen in einem beruflichen Bereich oder einer Berufsgruppe von 
den Lehrkräften der berufsbildenden Schulen selbst erstellt, durchgeführt und zertifiziert.

Voraussetzungen

Die Anmeldung zu dieser Fremdsprachenzertifizierung ist nur möglich für Schüler:innen 
und Auszubildende einer berufsbildenden Schule beziehungsweise für Personen, die in 
den letzten 3 Jahren einen Abschluss an einer berufsbildenden Schule in Bremen erhalten 
haben. 

Ablauf
Informieren Sie sich in Ihrer berufsbildenden Schule.
Geben Sie das ausgefüllte Antragsformular in Ihrer berufsbildenden Schule ab.
Die Schule gibt das Antragsformular an die zuständige Stelle weiter.
Sie erhalten eine Rechnung, die Sie bezahlen müssen. 
Die Prüfung machen Sie in Ihrer Schule.
Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, bekommen Sie das Zertifikat von der Schule 
ausgehändigt. 

Benötigte Unterlagen
Antragsformular
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Zuständige Stellen

Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 22 - Ministerielle und 
schulbetriebliche Aufgaben, Berufsbildende Schulen

+49 421 361-10402
Rembertiring 8-12, 28195 Bremen
Website
referat22@bildung.bremen.de

Formulare

Anmeldung zur KMK-Fremdsprachenzertifizierung (docx, 27.5 KB) 

Gebühren / Kosten

110,00 EUR

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

8 Wochen vor Prüfungstermin muss die Anmeldung bei der zuständigen Stelle vorliegen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitungsdauer ist einzelfallabhängig.

Rechtsgrundlagen
Kostenverordnung der Bildungsverwaltung (BiKostV)
KMK-Rahmenvereinbarung über die Zertifizierung von Fremdsprachenkenntnissen in 
der beruflichen Bildung
Bremische Richtlinien über den Erwerb eines Fremdsprachenzertifikats an 
berufsbildenden Schulen

Weitere Informationen
Information zum KMK-Fremdsprachenzertifikat auf der Seite der zuständigen Stelle

Aktualisiert am 18.03.2026

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-kinder-und-bildung/der-senator-fuer-kinder-und-bildung-referat-22-ministerielle-und-schulbetriebliche-aufgaben-berufsbildende-schulen-182855
https://www.bildung.bremen.de
mailto:referat22@bildung.bremen.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Formular%20zur%20Anmeldung_KMK_Fremdsprachenzertifikat.docx
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-der-bildungsverwaltung-bikostv-vom-10-januar-2017-281128?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1998/1998_11_20-Fremdsprachen-berufliche-Bildung.pdf
https://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/Richtlinien_HB_Fremdsprachenzertifikat.pdf
https://www.bildung.bremen.de/kmk-fremdsprachenzertifikat-102410
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